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Abstimmungsergebnisse vom 4. März 2018 
 
 
Eidgenössische Vorlagen 

1. Bundesbeschluss vom 16. Juni 2017 über die neue Finanzordnung 2021 

Eingelegte Stimmzettel 1‘323 
Leere 33 
Ungültig 27 
Gültige 1‘263 
Ja 1‘098 
Nein 165 

 
 
2. Volksinitiative vom 11. Dezember 2015 „Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren“ 

(Abschaffung der Billag-Gebühren) 

Eingelegte Stimmzettel 1‘363 
Leere 7 
Ungültig 32 
Gültige 1‘324 
Ja 336 
Nein 988 

 
 
Kantonale Vorlagen 

3. Änderung der Verfassung betreffend Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in Regie-
rungsrat Baselland und Bundesversammlung 

Eingelegte Stimmzettel 1‘307 
Leere 42 
Ungültig 29 
Gültige 1‘236 
Ja 1‘084 
Nein 152 

 
 
4. Initiative „Stimmrecht mit 16“ vom 8. September 2016 

Eingelegte Stimmzettel 1‘335 
Leere 2 
Ungültig 33 
Gültige 1‘300 
Ja 164 
Nein 1‘136 
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5. Initiative „Stimmrecht für Niedergelassene“ vom 8. September 2016 

Eingelegte Stimmzettel 1‘335 
Leere 13 
Ungültig 26 
Gültige 1‘296 
Ja 227 
Nein 1‘069 

 
 
6. Initiative „Faire Kompensation der EL-Entlastung“ (Fairness-Initiative) vom 3. November 2016 

Eingelegte Stimmzettel 1‘290 
Leere 93 
Ungültig 27 
Gültige 1‘170 
Ja 564 
Nein 606 

 
 
 
 
Beschwerden 
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Abstimmungen sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am 3. Tag nach der 
Veröffentlichung der Ergebnisse dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft einzureichen. In der Beschwerdebegründung 
ist glaubhaft zu machen, dass die geltend gemachten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis 
wesentlich zu beeinflussen. 


